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Sehr geehrter Herr Oppong, 

in Ihrer Eingabeangelegenheit hat mir die KfW Bankengruppe eine Stellungnahme zu-

kommen lassen.  

Die inhaltliche Bearbeitung durch die KfW Bankengruppe ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

zu beanstanden.  

Wie ihnen bekannt ist, ist die KfW der Auffassung, dass es sich bei ihr nicht um eine aus-

kunftspflichtige Behörde im Sinne des § 1 Abs. 1 S. 1 IFG, sondern um eine sonstige Bun-

deseinrichtung im Sinne des § 1 Abs. 1 S. 2 IFG handle. Gegen das Urteil des Verwaltungs-

gerichts Frankfurt a.M. vom 20. November 2019 hat die KfW Berufung zum Hessischen 

Verwaltungsgerichtshof eingelegt. 

Ob in Ihrem Fall ein Drittbeteiligungsverfahren durchzuführen ist, stellt sich somit erst als 

Folgefrage zu der Frage der grundsätzlichen Verpflichtung zur Auskunftserteilung. 

Ich rege an, den Ausgang des Gerichtsverfahrens abzuwarten und  habe den Vorgang daher 

ruhend gestellt. 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an. 

   

m.oppong.v66xzr5bts@fragdenstaat.de 
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Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Otremba 

 
 
 


